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File preview

Vizepräsidentin Ulla Schmidt: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 17 auf:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Frank Tempel, Jan Korte, Matthias W. Birkwald, weiterer

Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE sowie der Abgeordneten Dr. Harald Terpe, Maria KleinSchmeink, Elisabeth Scharfenberg, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Beabsichtigte und

Drucksache 18/1613



unbeabsichtigte



Auswirkungen



des



Betäubungsmittelrechts



überprüfen



Überweisungsvorschlag: Ausschuss für Gesundheit (f); Innenausschuss, Ausschuss für Recht und

Verbraucherschutz; Finanzausschuss; Ausschuss für Wirtschaft und Energie; Ausschuss für Arbeit und

Soziales; Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ;Ausschuss für Menschenrechte und

Humanitäre Hilfe; Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 25 Minuten vorgesehen. – Ich höre

keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner in der Debatte

ist der Kollege Frank Tempel, Fraktion Die Linke. (Beifall bei der LINKEN)

Frank Tempel (DIE LINKE):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Rund die Hälfte aller

Strafrechtsprofessoren unseres Landes fordert in einer Resolution an den Bundestag eine Evaluierung des

Drogenstrafrechts. Also dürfte es im Sinne von uns allen sein, wenn Linke und Grüne nun einen

entsprechenden Antrag hier vorlegen. (Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Während die Positionen in der Politik wie in Beton gegossen wirken, ist in der Öffentlichkeit längst eine

offene und sehr sachliche Debatte in Gange. Verbände und Organisationen wie die Deutsche Hauptstelle für

Suchtfragen, die Deutsche Aids-Hilfe oder der Schildower Kreis halten diese Verbotspraxis schon längst für

überholt und stehen ihr kritisch gegenüber. International hört man Namen wie Javier Solana, Kofi Annan

oder Ban Ki-moon, die den Krieg gegen die Drogenkartelle als nicht gewinnbar einordnen und von einer

grundlegenden Umkehr in der Drogenprohibition sprechen. Der neue „Europäische Drogenbericht“ weist

übrigens aus, dass in Europa bereits 73 Millionen Erwachsene Cannabis konsumiert haben. Hier hört sich

das oft so an, als würden wir diese Droge erst bekommen, wenn sie legalisiert wird. Diese Millionen sind

übrigens nicht alles Holländer; (Heiterkeit bei Abgeordneten der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE

GRÜNEN) denn dort ist ganz ohne Kriminalisierung der Pro-Kopf-Anteil an Cannabiskonsumenten in der

Bevölkerung nicht höher als in Deutschland. Vor viereinhalb Jahren wechselte ich vom Kriminaldauerdienst

in Gera in den Bundestag und begann, mir das Thema Drogenpolitik völlig ergebnisoffen neu zu erschließen.

Ich habe sozusagen die Ermittlungen aufgenommen – gründlich, offen und in alle Richtungen –, so wie ich

es gelernt habe.

Der Drogenkonsument – das ist eine Besonderheit – wird aufgrund einer potenziellen Selbstgefährdung mit

Strafe bedroht. Er hat bei Besitz und Erwerb von Drogen niemand Fremdes geschädigt. Wir wissen: Wenn

der Staat in die Grundrechte seiner Bürger eingreift, muss das – und das macht er hier sehr drastisch mit

einem Verbot, dem sogar eine Haftstrafe folgen kann – verhältnismäßig sein; das heißt: geeignet,

erforderlich und angemessen. Die polizeiliche Sicht kannte ich bereits; denn ich selbst war einige Jahre in

der Rauschgiftbekämpfung tätig. Mein Weg als Bundestagsabgeordneter führte mich also zu Streetworkern,

Suchtkliniken und Präventionseinrichtungen. In vielen Gesprächen traf ich Rechtswissenschaftler,

Sozialwissenschaftler und Gesundheitswissenschaftler ebenso wie Praktiker aus der Suchthilfe. Ich nahm

auch die internationale Drogenpolitik genauer unter die Lupe, schaute auf Länder wie die Niederlande,

Spanien, Portugal oder die Schweiz genauso wie auf Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Afghanistan und,



natürlich nicht zu vergessen, die USA. Kann ein Verbot wirklich Angebot und Nachfrage reduzieren? (Zuruf

von der LINKEN: Nein!)

Welche Nebenwirkungen hat das Verbot, und welches Ausmaß haben diese Nebenwirkungen? Mit

Nebenwirkungen meine ich einen Schwarzmarkt, wo Milliarden in die Kriminalität fließen, ein Markt

übrigens, auf dem es keinen Verbraucherschutz und keinen Jugendschutz gibt. Glauben Sie mir: Einen

Dealer auf dem Schwarzmarkt interessiert nicht, ob der Kunde 14, 20 oder 40 Jahre alt ist. Er gibt auch keine

Auskunft darüber, welche Substanz er in welcher Konzentration und mit welchen Streckmitteln abgibt. Er ist

auch nicht verpflichtet, Präventionsprogramme zu unterstützen. Dieser Schwarzmarkt macht so gefährliche

Drogen noch gefährlicher, unberechenbarer und vor allen Dingen auch erreichbarer für die Jugend, als sie

jetzt schon sind. Auch mit diesen Nebenwirkungen des Verbots müssen wir uns offen auseinandersetzen;

denn sie verursachen zusätzlich Krankheit, Tod und Sucht.

Aus dem Ergebnis dieser „Ermittlungen“ habe ich Forderungen entwickelt, aber diese Forderungen sind

explizit nicht in dem heute vorliegenden Antrag enthalten. Was wir anbieten, ist ein wirklich offenes

Herangehen an ein sehr strittiges Thema. Bei manchen Anträgen sagen Sie – das höre ich von der SPD

immer wieder –: Das ist ja ganz richtig, aber der Antrag ist schlecht geschrieben, schlecht gemacht, und

deshalb können wir leider nicht zustimmen. Diese Antwort kennen wir schon. Deswegen sage ich

ausdrücklich: Wir sind zur Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung dieses Antrages hin zu anderen

Fragekomplexen jederzeit bereit; denn es soll ein gemeinsames Herangehen an ein strittiges Thema

werden. (Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Öffnen Sie sich einem solchen Prozess! Arbeiten Sie mit uns gemeinsam! Denn die Resolution der

Strafrechtsprofessoren war an uns alle gerichtet. (Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE

GRÜNEN)



Vizepräsidentin Ulla Schmidt: Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist Emmi Zeulner, CDU/CSU-Fraktion. (Beifall

bei der CDU/CSU)

Emmi Zeulner (CDU/CSU):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Prinzipiell arbeite ich sehr gerne mit

Polizisten zusammen; denn die sind in der Regel sehr nett. (Heiterkeit bei Abgeordneten der CDU/CSU und

der SPD – Zuruf von der CDU/CSU: Ausnahmen bestätigen die Regel!) – Ja, so ist es. – Der gemeinsame

Antrag der Fraktionen

Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen aber, der vordergründig lediglich auf die Überprüfung des

Betäubungsmittelrechts abzielt, kommt für mich wie ein Wolf im Schafspelz daher.

So fordern Sie eine ergebnisoffene Debatte über die Entkriminalisierung von Drogen und meinen, dass die

Wurzel allen Übels in der Verbotspolitik und nicht im Konsum selbst liegt. (Britta Haßelmann [BÜNDNIS

90/DIE GRÜNEN]: Einfach mal lesen, die Resolution!)

Sie stellen den möglichen gesellschaftlichen und gesundheitlichen Abstieg eines Drogenabhängigen in

kausalen Zusammenhang mit dem Sanktionssystem des Betäubungsmittelrechts und verharmlosen dabei

das eigentliche Übel: die Suchtkrankheit. Was Sie im Grunde fordern – da brauche ich Ihre Wahl- und

Parteiprogramme nur aufzuschlagen –, ist langfristig die Legalisierung von Drogen. (Beifall bei

Abgeordneten der LINKEN)



So fordern die Grünen im ersten Schritt die Entkriminalisierung aller Drogen, die aber bei Drogen wie

Cannabis fließend in die Legalisierung übergehen soll. Die Linke geht sogar noch weiter und fordert in ihrem

Parteiprogramm – ich zitiere wörtlich –: „langfristig eine Legalisierung aller Drogen“. (Zurufe von der

LINKEN: Ja!)

Wobei es mir persönlich egal ist, in welcher Form der Wolf auftritt; denn die Entkriminalisierung bedeutet,

vereinfacht gesagt, dass ich ein Verbot habe, die Handlung aber ohne sanktionsrechtliche Folgen bleibt.

Wenn der Gesetzgeber den Weg einer Legalisierung beschreiten wollte, müsste er bereits vorher ansetzen

und die Handlung als nicht verboten definieren.

Vizepräsidentin Ulla Schmidt: Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Tempel?

(Manfred Grund [CDU/CSU]: Er hat doch gerade gesprochen! – Weiterer Zuruf von der CDU/CSU: Wenn es

etwas Substanzielles ist!)

Emmi Zeulner (CDU/CSU): Er hat doch gerade gesprochen. – Ich bleibe dabei, was ich am Anfang gesagt

habe: Schlussendlich bleibt der Wolf ein Wolf, und dem legalen Konsum von Drogen wird Tür und Tor

geöffnet. Das Ziel der Antragspartei ist eine Abkehr von der aktuellen Drogenpolitik und damit ein

kompletter Systemwechsel. Die Notwendigkeit einer solchen Abkehr erkenne ich nicht. Genau deshalb

werden wir Ihren Antrag ablehnen. Die Drogenpolitik der Bundesregierung hat sich bewährt. Sie steht im

Einklang mit den internationalen Abkommen der UNO und wurde über Jahrzehnte – meist über

Parteigrenzen hinweg – von den Parlamentariern erfolgreich getragen. (Beifall bei der CDU/CSU – Zuruf des

Abg. Matthias W. Birkwald [DIE LINKE])

Sie folgt einem ganzheitlichen Ansatz und ist von Kontinuität geprägt. Die Gesundheit der Menschen steht

dabei an oberster Stelle. Unsere Drogenbeauftragte Marlene Mortler steht wie ich für eine ausgewogene

Drogenpolitik mit den bewährten vier Säulen: Prävention, Beratung und Behandlung, Hilfe zum Ausstieg als

Mittel zur Schadensminimierung und Bekämpfung der Drogenkriminalität. (Beifall bei der CDU/CSU – Maria

Klein-Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Alles gescheitert!)

Die Zahlen geben uns recht. Der Konsum illegaler Drogen und die damit verbundenen gesundheitlichen

Risiken sind in den letzten Jahren insgesamt rückläufig, was vor allem diesem in sich schlüssigen Konzept

geschuldet ist. Das Konzept sollte nicht gefährdet werden, indem einzelne Elemente herausgebrochen

werden.

Die für mich wichtigste Säule ist die Prävention, wie sie zum Beispiel die Aufklärungskampagnen der

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und der entsprechenden Landeszentralen, die

Suchtverbände und auch die Polizei seit vielen Jahren wirkungsvoll und engagiert betreiben. Diese

Aufklärung setzt bereits bei den jüngeren Mitgliedern unserer Gesellschaft an. Damit entmündigen wir die

Jugendlichen nicht etwa, sondern schützen diese. Wir werden unserem im Grundgesetz festgelegten

Auftrag des sozialen Rechtsstaates gerecht. Die allgemeine Handlungsfreiheit des Artikels 2 des

Grundgesetzes erkennen wir selbstverständlich an, jedoch hat bereits das Bundesverfassungsgericht in

seinem wegweisenden Cannabis-Beschluss von 1994 festgelegt, dass ein „Recht auf Rausch“ nicht besteht.

Diesen entscheidenden Tenor hat das Gericht wiederholt in aller Deutlichkeit bestätigt. Eine Legalisierung

würde die Präventionsbemühungen gegenüber potenziellen Erstkonsumenten nachhaltig schwächen und ist

ein falsches Signal. (Beifall bei der CDU/CSU)

Sucht ist eine Krankheit mit einer meist langen Entwicklungsgeschichte. Die Sucht bildet hierbei meist den

Endpunkt dieser Entwicklung. Deswegen ist Prävention so wichtig. Dazu, die Prävention weiter zu stärken

und die bereits bestehenden erfolgreichen Ansätze weiter auszubauen, wird uns in dieser Legislaturperiode



auch das Präventionsgesetz dienen.

Auch im Rahmen der zweiten und dritten Säule sehe ich keine gravierenden Lücken, die einer Überprüfung

bedürften. Die primäre Zielsetzung der Drogenbekämpfung ist zwar, Sucht und Abhängigkeit zu verhindern,

aber dennoch arbeiten wir stetig daran, den Hilfesuchen den die optimale Unterstützung für eine Heilung

und Wiedereingliederung zukommen zu lassen. Die Hilfe zum Ausstieg – zum einen als Mittel zur

Schadensminimierung und zum anderen als Ausweg aus dem oftmals leider vorprogrammierten sozialen

Abstieg – ist Teil unserer politischen Agenda. Sozialer Abstieg beginnt nicht mit der Kriminalisierung,

sondern ist oftmals eine Begleiterscheinung des Drogenkonsums selbst. Der regelmäßige Konsum illegaler

Substanzen verändert die Persönlichkeit, er schädigt die Gesundheit und treibt die Menschen in die soziale

Isolation. (Beifall bei der CDU/CSU – Frank Tempel [DIE LINKE]: Wie beim Alkohol, wo Sie sich sogar vor

Werbeverboten drücken! – Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Wie beim Alkohol!)

Auch bei der vierten Säule, dem Sanktionsrecht im Hinblick auf die Drogenkriminalität, kann ich keine

gravierenden Mängel erkennen. Ja, Ihre These, dass eine förmliche Strafverfolgung zu einer Stigmatisierung

jugendlicher Straftäter führen kann, lässt sich nicht bestreiten. Sie wissen genau, dass dies in allen

Bereichen der Kriminalität zu beobachten ist. Es ist jedoch keineswegs so, dass, wie in der Resolution des

Schildower Kreises suggeriert wird, bei jedem kleinen Verstoß sofort eine dauerhafte Stigmatisierung

stattfindet. Es fließen selbstverständlich auch das Alter und die Reife mit in die Sanktionsausgestaltung ein.

Denn im Gegensatz zum Erwachsenenstrafrecht liegt dem Jugendstrafrecht der Erziehungsgedanke

zugrunde. Speziell für den Bereich des Betäubungsmittelrechts hat das Bundesverfassungsgericht in seinem

Cannabis-Beschluss festgelegt, dass bei einem geringen individuellen Unrechts- und Schuldgehalt die

Möglichkeit besteht, von der Strafverfolgung abzusehen. Gerade hierdurch wird einer unnötigen

Stigmatisierung heute schon entgegengewirkt, und der Staat wird dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

gerecht. (Beifall bei der CDU/CSU)

Zielsetzung des Betäubungsmittelrechts ist nicht nur, Verhaltensweisen unter Strafe zu stellen, sondern es

geht dem Gesetzgeber viel mehr um die Gestaltung des sozialen Zusammenlebens. Der Schutz vor den

sozialschädlichen Wirkungen des Umgangs mit Drogen steht im Mittelpunkt der Überlegungen. Wir dürfen

uns natürlich nichts vormachen: Die Resultate der strafrechtlichen Bekämpfung des Drogenhandels sind

nicht durchweg ermutigend. Aber daraus dürfen wir doch nicht den Umkehrschluss ziehen, wie Sie es in

Ihrem Antrag tun, dass die derzeitige Drogenpolitik und insbesondere die Strafverfolgung untauglich sind.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Das sagen 122

Strafrechtsprofessoren! – Frank Tempel [DIE LINKE]: Die sollen alle keine Ahnung haben?)

Es ist und bleibt unser zentrales Anliegen, den Handel mit Betäubungsmitteln zu bekämpfen. Doch weder

die Entkriminalisierung noch die Legalisierung können geeignete Mittel sein, um der Drogenkriminalität ihre

wirtschaftliche Grundlage zu entziehen. Bitte vergessen Sie nicht: Auch beim Handel mit legalen Waren

existiert ein Schwarzmarkt, und die Beteiligung der organisierten Kriminalität ist nicht ausgeschlossen. Eine

Schattenwirtschaft, wie die Resolution sie beschreibt, entsteht doch nicht allein aus der Verbotspolitik. Eine

grundlegende Schwäche Ihres Antrags besteht in einem weiteren Punkt. Liest man die Resolution des

Schildower Kreises, auf die Sie sich beziehen, stellt man fest, dass keinerlei Differenzierung nach Härte oder

Art der Drogen vorgenommen wird. Wollen Sie ernsthaft eine Situation wie in Portugal? – In Portugal findet

der Konsum von Kokain, Ecstasy und Amphetaminen aufgrund der liberalen Drogenpolitik in aller

Öffentlichkeit, zum Beispiel in Diskotheken, statt.

(Frank Tempel [DIE LINKE]: Bei uns auch! – Maria Klein-Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ich lade Sie

mal ein!)



Möchten Sie junge Menschen abends in einem solchen Umfeld wissen? Bei aller Liebe zur

Eigenverantwortlichkeit und Mündigkeit: Sie glauben doch nicht im Ernst, dass es einen

verantwortungsvollen Konsum von Crystal oder anderen schweren Drogen geben kann. Eine Droge, die

bereits nach der ersten Einnahme zu einer Abhängigkeit führen kann, (Zuruf von der LINKEN: Das tun

Zigaretten im Übrigen auch!) nimmt dem Konsumenten gerade die Eigenverantwortlichkeit.

Zentrales Argument gegen eine Liberalisierung bleibt für mich schlussendlich – da sind wir uns doch

hoffentlich alle einig –, dass bei einer Entkriminalisierung die Hemmschwelle, die Drogen tatsächlich

auszuprobieren und einzunehmen, definitiv sinkt. Dafür kann ich in meiner Funktion als Abgeordnete keine

Verantwortung übernehmen. (Maria Klein-Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Oh!)

Sosehr ich die europäischen Freiheiten schätze, die uns etwa das Schengener Abkommen mit der

Aufhebung der Zollgrenzen gewährt, so bewusst müssen wir uns darüber sein, dass wir die Auswirkungen

der liberalen Drogenpolitik in manchen Anrainerstaaten zu spüren bekommen. Unsere Drogenpolitik steht

vor der Herausforderung, hier geeignete Maßnahmen zu finden. Gerade bei Crystal kämpfen wir derzeit

gemeinsam mit unseren tschechischen Kollegen dafür, dieses mittlerweile gesamtgesellschaftliche Problem

in den Griff zu bekommen. Sie wissen, wovon ich spreche; auch Sie bekommen regelmäßig Briefe von

besorgten Müttern und Vätern, die wollen, dass die Kinder vor dieser gravierenden Droge geschützt

werden.

(Frank Tempel [DIE LINKE]: Ja, genau!)

Sie sagen: „Ja, genau!“ – Was soll ich diesen Eltern Ihrer Ansicht nach antworten? Dass das Experimentieren

mit Drogen zum Erwachsenwerden nun mal dazugehört? Dass „ideologische Vorbehalte“, wie Sie es in

Ihrem Antrag nennen, aufzubrechen sind? – Bei aller Liebe: Eine solche Argumentation kann und darf nicht

die Antwort auf die Gefahren illegaler Drogen sein. (Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der

SPD)



Vizepräsidentin Ulla Schmidt: Vielen Dank. – Das Wort zu einer Kurzintervention hat jetzt der Kollege

Tempel.

Frank Tempel (DIE LINKE): Ich muss leider antworten, weil Sie offensichtlich ein Problem damit hatten,

meinem Vortrag vorhin zu folgen. Es war sehr freundlich, dass Sie aus den Wahl- und Parteiprogrammen

unserer Parteien zitiert haben. Wir haben aber extra gesagt: In unseren Antrag haben wir keine

Forderungen übernommen. Wir wollen eine ergebnisoffene Evaluierung. (Beifall bei der LINKEN)

Und wir wollen sie deswegen, weil das auch die Fachgremien befürworten, in denen die verschiedenen

Wissenschafts- und Praxisbereiche zusammentreffen, beispielsweise die Deutsche Hauptstelle für

Suchtfragen, die jedes Jahr eine dreitätige Fachtagung durchführt. In den letzten drei Jahren habe ich weder

einen Landes- noch einen Bundespolitiker der CDU dort angetroffen. Ich bin dort Stammgast. Ich höre den

Fachleuten zu. Diese fordern den Dialog mit der Politik, um endlich eine Änderung herbeizuführen. Wenn

Sie bei solchen Gelegenheiten dabei wären, würden Sie auch Vorträge zur Drogenpolitik in Portugal hören,

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

wo nach einer Liberalisierung die Zahl der Drogentoten gesunken und die Zahl der Konsumenten nicht

angestiegen ist. Die Konsumenten müssen sich jetzt nicht mehr verstecken – man sieht sie jetzt; das stimmt

–, aber die Zahl der Konsumenten ist nicht angestiegen. Gesunken ist hingegen die Zahl der Erstinfektionen

mit Aids und Hepatitis. Gesunken ist auch die Affinität von Konsumenten, süchtig zu werden. Das besagt



eine Studie über zehn Jahre liberalisierte Drogenpolitik in Portugal. Wenn Sie dieses Arbeitsfeld hier im

Bundestag bearbeiten wollen, wäre es sehr nett, wenn Sie solche Studien auch ein al lesen würden. Dann

müssten Sie hier nicht so verdrehte Sachen erzählen. (Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE

GRÜNEN)

Es gibt sehr viel Material. Gerade deswegen, weil dieses Material in Ihrer Fraktion nicht ankommt, weil Sie

sich damit nicht beschäftigen und sich hier im Haus, wo Sie eine Mehrheit haben, fernab jeglicher

wissenschaftlicher Erkenntnisse des Landes bewegen, fordern wir eine unabhängige wissenschaftliche

Evaluierung. Ich möchte von Ihnen wissen: Wenn Sie glauben, dass Ihre Position richtig ist, warum kneifen

Sie dann, wenn es um eine unabhängige Evaluierung durch Fachleute geht? (Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt: Frau Kollegin Zeulner, möchten Sie antworten? – Bitte.

Emmi Zeulner (CDU/CSU): Die Zielrichtung Ihres Antrages ist schon eindeutig. Ich freue mich, dass wir jetzt

bald zusammen einen Ausflug unternehmen werden, dass Sie mich mitnehmen. Im Zusammenhang mit

dem Präventionsgesetz werden wir im Ausschuss Gelegenheit haben, darüber zu diskutieren. Auf diese

Diskussion freue ich mich ganz besonders. (Beifall bei der CDU/CSU)



Vizepräsidentin Ulla Schmidt:

Vielen Dank. – Jetzt spricht der Kollege Harald Terpe, Bündnis 90/Die Grünen.

Dr. Harald Terpe (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Natürlich muss ich zu Anfang auf meine Kollegin Zeulner reagieren. Ich glaube, dass es wichtig ist – ich

versuche ja nur, Erfahrung weiterzugeben –, dass man sich auch in der Politik mit bestimmten Fragen

ergebnisoffen auseinandersetzt. Ich habe in Ihrer Rede sehr viel vorgefasste Meinung gefunden. Ich kann

jetzt nur noch einmal betonen, dass hier ein Antrag vorliegt, mit dem eine ergebnisoffene, ohne

Vorbedingungen geführte Diskussion in Gang gesetzt werden soll. Wichtig ist auch, wie ich glaube, noch

einmal zu sagen, dass Anlass für diesen Antrag war, dass über 120 Strafrechtsprofessoren – das sind knapp

50 Prozent – eine Evaluation gefordert haben. Was hier noch nicht gesagt worden ist, ist, dass sich nur 8 der

250 Professoren ausdrücklich dagegen ausgesprochen haben. Jedenfalls vor dem Hintergrund dieser

wissenschaftlichen Expertise ist eine Evaluation also überfällig. Viele wissenschaftliche Fachgesellschaften

setzen sich dafür ein. Im Übrigen setzt sich auch der Bund der Kriminalisten mehrheitlich dafür ein. Viele

Verbände und viele Teile der Gesellschaft unterstützen diese Forderung nach einer Evaluation. (Beifall beim

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und bei der LINKEN)

Wir sagen ja auch ausdrücklich, dass wir Parteipolitiker an dieser Evaluation gar nicht teilnehmen wollen.

Warum sollten wir das auch? Damit würden wir ja nur die Grabenkämpfe der Vergangenheit weiterführen.

Doch das führt ja zu nichts.

Die Fakten sind, denke ich, relativ eindeutig. Ich will jetzt keine juristische Exegese betreiben; aber wenn

man sich das Ziel, das vor 40 Jahren mit dem Betäubungsmittelgesetz verbunden wurde, vor Augen führt,

entwickelt man große Zweifel, dass das große Versprechen, die Jugend vor den Gefahren des

Drogenkonsums zu schützen, wirklich eingelöst wurde. Trotz 40 Jahren Betäubungsmittelgesetz kann man

faktisch flächendeckend an jeder Schule Drogen erwerben. Das muss man nicht gut finden, aber es ist Fakt.

Mit anderen Worten: Das Gesetz hat an dieser Praxis überhaupt nichts geändert. Weder Drogenerwerb



noch Handel noch Verbreitung von Drogen sind verhindert worden, nicht einmal bei Jugendlichen.

Angesichts dessen kann ich nur wiederholen: Der Schwarzmarkt, der ja Folge der Illegalisierung ist, kennt

keinen Jugendschutz und keinen Gesundheitsschutz. Er kennt nichts dergleichen. (Beifall beim BÜNDNIS

90/DIE GRÜNEN und bei der LINKEN)

Wir haben also im Gegenteil erhebliche Chancen, wenn wir uns einer unabhängigen Evaluation aussetzen.

Welche Chancen haben wir? Wir haben Chancen bei der Prävention. Wir haben Chancen beim

Gesundheitsschutz. Wir haben Chancen beim Jugendschutz. Wir haben Chancen bei der Behandlung. In

Ihrer Darstellung sind im Übrigen die Abhängigen in den Vordergrund geschoben worden.

(Maria Michalk [CDU/CSU]: Das ist nichtwahr! Prävention!)

Auch ich bedaure, dass wir in unserem System nicht genug Mittel dafür einsetzen, damit abhängig Erkrankte

- das sind keine Verhaltensgestörten; das sind Kranke ausreichend behandelt werden können. Das liegt

unter anderem auch daran, dass die Mittel so ungleich eingesetzt werden. Zu Ihrer Bemerkung, dass es ein

Präventionsgesetz geben wird und dass Sie mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung schon

eine ganze Menge machen: Das Bundesministerium hat im Haushalt 10 Millionen Euro zur Aufklärung über

den Konsum legaler und illegaler Drogen bereitgestellt. Demgegenüber werden 3,3 Milliarden Euro für die

Strafverfolgung ausgegeben. Das heißt also: Haushaltspolitisch gibt es praktisch eine Fixierung auf die

Prohibition, verbunden mit der Folge der Entstehung eines Schwarzmarktes. Ich bitte Sie, rein nüchtern

unseren Vorschlag, eine unabhängige Evaluation in Angriff zu nehmen, zu prüfen, und selbst dafür zu

sorgen, dass dort politisch kein Einfluss genommen wird. Dann können wir anhand der Ergebnisse schauen,

was wir in Zukunft ändern müssen. (Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der

LINKEN)

Das ist doch das Entscheidende. Daher kann ich nur darum bitten, das wirklich vorurteilslos mit uns

gemeinsam zu machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. (Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und

bei der LINKEN)



Vizepräsidentin Ulla Schmidt:

Vielen Dank. – Nächster Redner ist Burkhard Blienert, SPD-Fraktion. (Beifall bei der SPD)

Burkhard Blienert (SPD):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Zu Beginn

der Legislaturperiode haben die besagten Strafrechtsprofessoren mittels einer Resolution zur Reform des

Drogenstrafrechts eine wichtige Debatte angestoßen. Die Rechtsgelehrten fordern in ihr die Einsetzung

einer Enquete-Kommission des Bundestages zum Thema „Erwünschte und unbeabsichtigte Folgen des

geltenden Strafrechts“.

Zwar hat 1994 das Bundesverfassungsgericht – das ist auch schon mehrmals angeklungen – das

Betäubungsmittelstrafrecht für verfassungsgemäß befunden, aber allen Beteiligten war die damalige

lückenhafte Erkenntnislage deutlich bewusst. Nun, 20 Jahre später, sind wir hier ein ganzes Stück weiter.

Mittlerweile liegen uns durchaus umfangreiche Erkenntnisse vor. Ich möchte einige einfach nur kurz

anreißen. Wir sehen zum Beispiel die Entwicklungen in anderen Staaten, die dort gemachten Erfahrungen

und auch die Korrekturen in der staatlichen Drogenpolitik. Dabei sind es jedoch auch immer sehr spezifische

und unterschiedliche Aspekte, die zu Neuausrichtungen in den je weiligen Ländern geführt haben. Wir



nehmen natürlich die Resultate, wie beispielsweise die aus den Niederlanden und aus Portugal, zur

Kenntnis. Warum jedoch einige Staaten neue Wege gehen, hat wiederum sehr unterschiedliche Gründe.

Uruguay gibt zum Beispiel den Marihuana-Anbau komplett frei. Der Bundesstaat Colorado hat den Handel

legalisiert, unter anderem auch, um höhere Steuereinnahmen zu erzielen. Auch das muss man natürlich

bedenken. Wir sollten daher auch erst einmal politisch beginnen, gemeinsame Ziele einer fortschrittlichen

Drogen- und Suchtpolitik zu formulieren. Das Angebot nehme ich daher persönlich erst einmal auch an. In

diesem Zusammenhang gilt es, Risiken und Nebenwirkungen etwaiger Maßnahmen genauestens

abzuwägen. Das Minimieren von Gesundheitsrisiken und die Prävention muss bei allen Überlegungen

höchste Priorität haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, allein auf Basis der fünf Thesen der Staatsrechtler – auch wenn es wirklich

eine große Gruppe deutscher Staatsrechtler ist – zu arbeiten, halte ich jedoch für uns als Bundestag für zu

dünn. Darauf gegründet eine hundertköpfige Expertenkommission ins Leben zu rufen, die mittels der

sogenannten Delphi-Methode neue Erkenntnisse zu den Wirkungen des Betäubungsmittelrechts

herausarbeiten soll, halte ich doch für recht experimentell. (Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich bin zwar einverstanden, wenn wir uns frei von Ideologie diesen Themen nähern; frei von Politisierung

kann es aber nicht gehen. (Beifall bei Abgeordneten der SPD und der CDU/CSU)

Ich bin daher nicht sicher, ob diese Methode, die Sie in Ihrem Antrag erwähnen, tatsächlich ein geeignetes

Instrumentarium zum Erkenntnisgewinn sein kann. Auch Sie selber sind sich da offensichtlich nicht ganz

sicher, wenn Sie in Ihrem Antrag auch andere Verfahren für denkbar erachten. (Maria Klein-Schmeink

[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Wir bauen Brücken, wo wir können! – Frank Tempel [DIE LINKE]: Wir wollen es

leicht machen!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es lohnt sich daher, für eine Debatte im Ausschuss einmal die Erkenntnisse,

die vorhanden sind, zusammenzutragen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat zum Beispiel bereits im Juni 2013

eine entsprechende Studie mit dem Titel „Entkriminalisierung und Regulierung“ veröffentlicht, die viele

interessante Aspekte hierzu behandelt. Es lohnt sich schon, dort auch einmal hineinzuschauen. (Beifall bei

der SPD)

Dabei wird deutlich, dass es eben um mehr als um das Strafrecht bzw. um rechtspolitische Fragestellungen

geht. Es geht natürlich um gesundheitspolitische Fragen, um ökonomische Auswirkungen, um

sozialpolitische Aspekte, auch um ethische Fragen. (Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der

CDU/CSU)

Mein Fazit ist aber: Man kann und muss auch eine Debatte zu den Auswirkungen des

Betäubungsmittelrechts führen. Ihr Antrag greift den wichtigen Beitrag der Strafrechtsprofessoren und die

medialen Berichterstattungen hierzu auf. Ihr Antrag insgesamt ist aber eigentlich ein Schnellschuss. Sie

versuchen mit ihm, erst einmal kurzfristig Punkte zu machen, wohl wissend, dass mit der Einsetzung einer

derart umfangreichen Expertengruppe dann wohl kaum mit Handlungsempfehlungen in dieser Wahlperiode

zu rechnen sein dürfte. Auch wenn der Antrag gut gedacht ist, er scheitert an Praktikabilität und zum Teil

eben auch an Plausibilität.

(Beifall bei der SPD – Frank Tempel [DIE LINKE]: Ich glaube, diese Stelle in Ihrem Text hatte ich angekündigt!)

Das Thema ist komplexer, und Lösungswege sind schwieriger zu finden. Der Umgang mit Cannabis und dem

damit im Zusammenhang stehenden Diskurs nicht nur über das Betäubungsmittelrecht in Deutschland

beschäftigt eben nicht ohne Grund Politikerinnen und Politiker seit vielen Jahren. Wir von der SPDBundestagsfraktion – und ich denke, auch die Kolleginnen und Kollegen von der Union – wollen nicht für die



Ihrerseits unbedachten Nebenwirkungen dieses Schnellschusses verantwortlich gemacht werden. Lassen Sie

uns daher in den entsprechenden Ausschüssen eingehend dazu beraten. Ich denke, dass dies der Sache

dann insgesamt dienlich sein wird. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:

Vielen Dank. – Damit schließe ich die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 18/1613 an die in der Tagesordnung

aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen, wobei die Federführung beim Ausschuss für Gesundheit liegen

soll. Sind Sie damit einverstanden? – Ich sehe, das ist der Fall.

Dann ist die Überweisung so beschlossen, und in den nächsten Wochen können dann über dieses Thema

noch intensive Diskussionen geführt werden.
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